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  Wochenstunden


  1. Welcher Wochenstundenrahmen ist für die gymnasiale Oberstufe des verkürzten Bildungsgangs vorgesehen?

Insgesamt sind 102 Wochenstunden für die drei Jahre der gymnasialen Oberstufe vorgesehen. Im Durchschnitt entfallen auf jede Jahrgangsstufe somit 34 Wochenstunden. Dabei soll eine Bandbreite von 32 – 36 Wochenstunden je Jahrgangsstufe eingehalten werden.

 


  2. Inwieweit darf dieser Wochenstundenrahmen unter- oder überschritten werden?

Eine Unterschreitung um bis zu insgesamt 2 Stunden ist noch zulässig. Schülerinnen und Schüler können die 102 Wochenstunden durch die Belegung weiterer Kurse mit Zustimmung der Eltern überschreiten, sofern

· ein entsprechendes schulisches Angebot besteht, 

· die Blockung des Jahrgangs und damit die Stundenpläne nicht negativ beeinträchtigt werden und

·  insbesondere der Unterricht im Kernfachbereich eine angemessene Teilnehmerzahl nicht überschreitet.

 


  3. Wie wird der erhöhte Wochenstundenrahmen inhaltlich gefüllt?

Über die Belegung der Pflichtfächer hinaus können weitere Neigungsfächer, ein Projektkurs oder Vertiefungsfächer belegt werden.

 


  4. Haben Oberstufenschüler bei 34 Wochenstunden Anspruch auf eine Mittagspause?

In der Oberstufe wird eine Orientierung an den Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes empfohlen (auch wenn es für den Schulbereich keine Geltung hat), d.h. bei mehr als sechs Zeitstunden Unterricht müssen Pausen im Umfang von insgesamt einer Zeitstunde eingeräumt werden. Die Entscheidung über die Rhythmisierung des Schultags in der Oberstufe mit den entsprechenden Pausen liegt in der pädagogischen Verantwortung der Schule.

 


  5. Ist eine Ganztagsoffensive mit entsprechenden Ressourcen auch für die Oberstufe geplant?

Die Oberstufenschüler sind nicht in demselben Maße auf Aufsicht und Betreuung angewiesen wie Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Selbstverständlich stehen die im Rahmen der Ganztagsoffensive erstellten Einrichtungen wie z.B. eine Cafeteria auch den Oberstufenschülerinnen und –schülern zur Verfügung.

 


  Vertiefungsfächer und Projektkurse

 


  6. Was sind Vertiefungsfächer?

Vertiefungsunterricht dient der Sicherung und fachlichen Vertiefung der in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und fortgeführten Fremdsprachen zu vermittelnden Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler, die zur Angleichung von Lernvoraussetzungen oder zum Ausgleich von Defiziten individuell gefördert werden müssen. Er wird nach Entscheidung der Schule bedarfsorientiert angeboten und  in der Regel in zweistündigen Halbjahreskursen eingerichtet. In der Einführungsphase können ergänzend zum Fachunterricht bis zu 4 Wochenstunden je Halbjahr in Vertiefungsfächern gewählt werden, in der Qualifikationsphase können in 2 Halbjahren je 2 Wochenstunden mit Vertiefungsunterricht belegt werden. Die Leistungsbewertung in  den Vertiefungsfächern erfolgt durch qualifizierende Bemerkungen, nicht durch Noten.

 


  7. Müssen die Schulen Vertiefungsunterricht anbieten?

Die Vertiefungsfächer sind als integraler Bestandteil des Unterrichtsangebotes einzurichten. In Umfang und Ausgestaltung orientieren sie sich an Möglichkeiten und Bedarfen der Schule.

 


  8.  Welche Voraussetzungen gibt es für die Teilnahme am Vertiefungsunterricht?

Die Schule legt Kriterien für die Teilnahme fest. Sie kann Schülerinnen und Schüler ggf. auch zur Teilnahme verpflichten. Somit liegt die Entscheidung über eine Teilnahme bzw. die Zulassung zu einem Vertiefungsfach letztendlich bei der Schulleitung. Hierbei wird sie insbesondere darauf  achten, dass die Kursgröße eine differenzierte Förderung auch ermöglicht. Deshalb können nur Schülerinnen und Schüler zugelassen werden, die relevante Kompetenzdefizite in diesem Fach haben. Bei relevanten Leistungsdefiziten, die einen Förderbedarf nahe legen, erfolgt eine Zuweisung grundsätzlich im Rahmen einer Beratung der Schülerin, des Schülers und ggf. der Eltern.

 


  9. Dürfen Vertiefungsfächer eingerichtet werden, um besonders begabte Schülerinnen und Schüler im Kernfachbereich in ihren Begabungen weiter zu fördern?

Nein, Vertiefungsunterricht ist der Angleichung bei Leistungsdefiziten vorbehalten.

 


  10. Was sind Projektkurse?

Projektkurse sind der zweite neue Baustein der gymnasialen Oberstufe. Die Belegung von Projektkursen ist im Rahmen des erhöhten Wochenstundenrahmens vorrangig den Schülerinnen und Schülern des verkürzten Bildungsgangs vorbehalten. Nach Möglichkeit und Angebot der Schule können jedoch auch Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs mit letztmalig neunjährigem Bildungsgang daran teilnehmen. Projektkurse beziehen sich auf einen fachbezogenen oder fächerverbindenden thematischen Schwerpunkt, der halbjahresübergreifend in zwei aufeinander folgenden Halbjahren erarbeitet wird. Sie werden in der Qualifikationsphase zur freien Wahl angeboten und als zweistündige Jahreskurse unterrichtet. Der thematische Schwerpunkt bezieht sich auf ein oder zwei Fächer, die in der Qualifikationsphase als Grund- oder Leistungskurs unterrichtet werden (Referenzfächer). Voraussetzung für die Teilnahme am Projektkurs ist die vorausgehende oder parallele Teilnahme am Unterricht in einem der Referenzfächer in zwei Halbjahren der Qualifikationsphase. Projektkurse sind nicht an die inhaltlichen Vorgaben der Lehrpläne gebunden, sondern dienen dem anwendungsorientierten, ggf. fachübergreifenden Lernen. Sie sollen selbstständiges, strukturiertes und kooperatives Arbeiten sowie Darstellungskompetenz in individuellen Schwerpunkten fördern und Exzellenz in diesen Wahlbereichen ermöglichen. Projektkurse dürfen nicht zur Ausweitung des Fachunterrichtes oder zur Abdeckung der Obligatorik der Lehrpläne genutzt werden. Projektkurse werden im Umfang von zwei Grundkursen auf die Belegung angerechnet. Entsprechend kann die Abschlussnote in doppelter Wertung in die Berechnung der Gesamtqualifikation des Abiturs einfließen.  Alternativ können Projektkurse auch als besondere Lernleistung in das Abitur eingebracht werden. In diesem  Fall muss im Rahmen der Abiturprüfungen zusätzlich eine mündliche Prüfung (Kolloquium) erfolgen. Besondere Lernleistungen werden wie ein fünftes Abiturfach gewertet.

 


  11. Können die Zusatzkurse in Geschichte oder Sozialwissenschaften auch Referenzfächer für die Projektkurse sein?

Ja, sofern das Referenzfach zeitgleich belegt wird.

 


  12. Setzt die Belegung eines Projektkurses voraus, dass das Referenzfach in beiden Jahren der Qualifikationsphase belegt wird? 

Nein, die Zulassung zum Projektkurs setzt die vorausgehende oder parallele Teilnahme am Unterricht in einem der Referenzfächer in zwei Halbjahren  der Qualifikationsphase voraus.

 


  Zentrale Klausuren am Ende der Einführungsphase

 


  13. Zu welchem Zweck werden zentrale Klausuren am Ende der Einführungsphase geschrieben?

Die Klausuren dienen der Standardsicherung am Ende der Einführungsphase und geben im Hinblick auf die Anforderungen in der Qualifikationsphase wertvolle Rückmeldungen hinsichtlich des erreichten Kompetenzniveaus.

 


  14. In welchen Fächern werden die zentralen Klausuren geschrieben?

In den Fächern Deutsch und Mathematik. Da in den modernen Fremdsprachen die Möglichkeit, eine Klausur durch eine mündliche Kommunikationsprüfung zu ersetzen, gefördert werden soll, ist zunächst keine zentrale Klausur in den Fremdsprachen vorgesehen.

 


  15. Welche Regelungen bezüglich der Teilnahme an der zentralen Prüfungen sind vorgesehen?

Hier muss in der Übergangsphase zwischen den einzelnen Bildungsgängen unterschieden werden.

1. Jahrgang, der nach sechsjähriger Sekundarstufe I zum Schuljahr 2010/11 in die gymnasiale Oberstufe an Gesamtschulen und Gymnasien eintritt (letzter neunjähriger Bildungsgang am Gymnasium)
Diese Schülerinnen und Schüler nehmen im Frühjahr 2010 an den zentralen Prüfungen am Ende der Klasse 10 (Sekundarstufe I) zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses teil (ZP 10). Für sie besteht keine Teilnahmepflicht an den zentralen Klausuren am Ende der Einführungsphase (Frühjahr 2011). Allerdings kann die Schule entscheiden, an diesen Klausuren als Übungsklausuren oder als Ersatz für die zweite Klausur in diesem Halbjahr teilzunehmen.

2. Jahrgang, der nach fünfjähriger Sekundarstufe I zum Schuljahr 2010/11 in die gymnasiale Oberstufe an Gymnasien eintritt (erster Jahrgang mit Schulzeitverkürzung)
Für diese Schülerinnen und Schüler gibt es keine zentralen Prüfungen am Ende der Sekundarstufe I mehr (ZP 10), verpflichtend ist jedoch die Teilnahme an den zentralen Klausuren am Ende der Einführungsphase (Frühjahr 2011).

3. Jahrgänge, die ab dem Schuljahr 2011/12 in die Einführungsphase an Gymnasien und Gesamtschulen eintreten
Ab dem Schuljahr 2011/12 ist die Teilnahme an den zentralen Prüfungen für alle Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase an Gymnasien und Gesamtschulen verpflichtend. Aufgrund der Schulzeitverkürzung gibt es zu diesem Zeitpunkt am Gymnasium keine zentralen Prüfungen am Ende der Sekundarstufe I mehr, an Gesamtschulen, Realschulen und Hauptschulen bleiben diese Prüfungen (ZP 10) weiterhin bestehen (Erwerb des mittleren Schulabschlusses).

 


  16. Wieso müssen Haupt- Real- und Gesamtschüler auch an den zentralen Klausuren am Ende der Einführungsphase teilnehmen (Doppelbelastung)?

Diese Klausuren sind nicht vergleichbar mit den zentralen Prüfungen am Ende der Klasse 10, die sich auf den mittleren Abschluss am Ende der Sekundarstufe I beziehen, sondern dienen der Vergewisserung über die erforderlichen Kompetenzen für einen erfolgreichen Durchgang durch die Qualifikationsphase bis zum Abitur. Sie unterscheiden sich daher von den zentralen Prüfungen am Ende der Sekundarstufe I. Sie ersetzen eine Klausur und gehen wie eine „normale“ Klausur in die Bewertung ein. Mündliche „Abweichungsprüfungen“ entfallen.  Nicht nur für Schüler des verkürzten Bildungsgangs, sondern auch für  diejenigen, die aus anderen Schulformen in die Oberstufe wechseln, ist dies eine wichtige Vergewisserung über den erreichten Lernstand und ggf. noch aufzuholende Defizite.

 


  Abschlüsse

 


  17. Wann erwerben Gymnasiasten den mittleren Schulabschluss?

Am Ende der Einführungsphase, i.d.R. mit Versetzung in die Qualifikationsphase.

 


  18. Wie erwerben Schülerinnen und Schüler, die am Gymnasium nicht in die Einführungsphase versetzt werden, ihren mittleren Schulabschluss?

Dieser Schülergruppe steht, wenn sie von der Möglichkeit der Wiederholung keinen Gebrauch machen möchte, der Übergang in einen entsprechenden Bildungsgang des Berufskollegs offen, wo sie auch den mittleren Schulabschluss erwerben können.

 


  19. Welchen Abschluss haben nicht versetzte Gymnasiasten am Ende der Einführungsphase?

Es werden „gleichwertige Abschlüsse“ verliehen: Sofern die Versetzungsbedingungen der Realschule erfüllt werden, wird der Mittlere Schulabschluss verliehen, ansonsten – nach Maßgabe der Bestimmungen für den Hauptschulabschluss Klasse 10 - ein dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertiger Abschluss. Der einfache Hauptschulabschluss wurde schon nach Klasse 9 erworben (nach den Versetzungsbestimmungen der Hauptschule).

 


  20. Wann erwirbt ein Gymnasiast, der in der Einführungsphase für ein Jahr ins Ausland gehen möchte und anschließend unmittelbar in die Qualifikationsphase übertritt, den mittleren Schulabschluss?

Nach erfolgreichem Durchgang durch das erste Jahr der Qualifikationsphase.

 


  21. Wann wird der schulische Teil der Fachhochschulreife erworben?

Der schulische Teil der Fachhochschulreife wird am Ende des ersten Jahres der Qualifikationsphase erworben. Die Möglichkeit zum Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife am Ende der Einführungsphase entfällt künftig.

 


  Doppeljahrgang

 


  22. Sind die Schülerinnen und Schüler des Doppeljahrgangs, die noch die sechsjährige Sekundarstufe I durchlaufen haben,  auch schon von Änderungen betroffen?

Ja, denn die Regelungen der Kultusministerkonferenz müssen für alle Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden, die 2011 in die Qualifikationsphase eintreten. Diese Schülergruppe ist von drei wesentlichen Änderungen betroffen, die auch für den verkürzten Bildungsgang gelten:

· Zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache müssen unter den Abiturfächern sein.

· Die in der gymnasialen Oberstufe neu einsetzende Fremdsprache kann nicht mehr Leistungskurs sein.

· Die Berechnung der Gesamtqualifikation im Abitur wird verändert.

 


  23. Dürfen die Schülerinnen und Schüler des Doppeljahrgangs, die noch die sechsjährige Sekundarstufe I durchlaufen haben, auch Projektkurse und Vertiefungsfächer wählen?

Grundsätzlich sind dies Bausteine des verkürzten Bildungsgangs mit der höheren Wochenstundenzahl (34 WStd je Jahrgangsstufe). Eine Teilnahme an Projektkursen ist nach Angebot der Schule möglich, das Angebot der Vertiefungsfächer orientiert sich an den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler mit Schulzeitverkürzung und steht mit absoluter Priorität dieser Schülergruppe zur Verfügung.

 


  24. Wird es im „Doppeljahrgang“ wegen der doppelten Schüleranzahl ein größeres Fächerangebot geben?

Nein, dies ist nicht möglich, denn die Schule muss auf ein verlässliches, kontinuierliches Fächerangebot achten. Dies ist insbesondere für Rückgänger und Wiederholer wichtig.

 


  25.  Wird der „Doppeljahrgang“ gemeinsam unterricht?

In der Einführungsphase ist dies für die Kernfächer nicht zulässig, damit eventuelle Unterschiede im Lernstand zwischen den beiden Bildungsgängen in diesem Jahr noch angeglichen werden können. Ab der Qualifikationsphase ist gemeinsamer Unterricht möglich. Im Jahr 2013 legen die beiden Jahrgänge gemeinsam einheitliche Abiturprüfungen ab.

 


  26. Wie wird die notwendige Lehrerversorgung für den Zeitraum des „Doppeljahrgangs“ gesichert?

Die Schüler/Lehrer-Relation wird entsprechend angepasst, so dass die Zuweisung der erforderlichen Lehrerstellen gesichert ist. Dieser Aspekt wird von den Schulen schon jetzt bei den aktuellen Stellenausschreibungen in den Blick genommen. Im Übrigen machen die höheren Schülerzahlen je Jahrgang eine effizientere Unterrichtsverteilung und damit einen effizienteren Umgang mit den personellen Ressourcen  möglich.

 


  27. Entsteht zusätzlicher Raumbedarf an den Gymnasien aufgrund der „Verschiebung von vier (statt bisher drei) Jahrgängen in die gymnasiale Oberstufe?

Durch den Doppeljahrgang erhöht sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler an einem Gymnasium nicht. Ggf. vorübergehend geringfügig erhöhter Raumbedarf, der sich ausschließlich aus  den  geringeren Frequenzrichtwerten (Gruppengrößen) der neuen Jahrgangsstufe 10 als Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe ergeben könnte, kann durch Optimierung der Kurs- und Raumplanung vor Ort aufgefangen werden. Dies hat bislang in keinem Land, das den Doppeljahrgang schon realisiert hat, zu relevanten Problemen geführt.

 


  Übergänge

 


  28. In welchen Bildungsgang des „Doppeljahrgangs“ treten die Schülerinnen und Schüler der Real-, Haupt- und Gesamtschulen ein, wenn sie nach sechsjähriger Sekundarstufe I zum Schuljahr 2010/11 in die gymnasiale Oberstufe eintreten?

Sie werden in den Jahrgang mit letztmalig unverkürzter gymnasialer Schulzeit eintreten und nach den Regularien und der Wochenstundenzahl dieser Verordnung die Oberstufe durchlaufen. Hierzu gehört auch die Möglichkeit zur Teilnahme an bis zu drei Wochenstunden für Angleichungsmaßnahmen gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 APO-GOSt für den letztmalig unverkürzten Bildungsgang. Ein Anspruch auf Teilnahme an Vertiefungsfächern für den verkürzten Bildungsgang ist nicht gegeben.

 


  29. Können Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Ende der Sekundarstufe I weiterhin  in die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule wechseln?

Ja, sie treten dann in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe ein. Diese ist an der Gesamtschule weiterhin die Jahrgangsstufe 11.

 


  30. Ist am Ende der Sekundarstufe I des Gymnasiums ein Schulwechsel möglich?

Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium am Ende der Sekundarstufe I verlassen möchten, können in einen Bildungsgang des Berufskollegs wechseln. Sollte die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht worden sein, so ist der Übergang in das Berufliche Gymnasium am Berufskolleg möglich. Sollte ein Ausbildungsvertrag vorliegen, so kann auch der duale Ausbildungsweg eingeschlagen werden.

Die gymnasiale Oberstufe ist an allen Gymnasien und Gesamtschulen gleich gestaltet und beginnt mit der einjährigen Einführungsphase (Gy: Klasse 10; Ge: Jahrgangsstufe 11). Hieran schließt sich die zweijährige Qualifikationsphase an (Gy: Jahrgangsstufen 11 und 12; Ge: Jahrgangsstufen 12 und 13). Sofern die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe vorliegt, können Schülerinnen und Schüler am Ende der Klasse 9 die Schule wechseln, um in die Einführungsphase an einer anderen Schule überzugehen.

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, die zum Schuljahr 2010/11 in die Einführungsphase der Gesamtschule wechseln möchten, können nur aufgenommen werden, sofern die Gesamtschule zusichern kann, dass die für den verkürzten Bildungsgang geltende Oberstufenverordnung eingehalten wird (u.a. erhöhter Wochenstundenrahmen, zentrale Klausuren am Ende der Einführungsphase, entsprechender Modus zur Berechnung der Gesamtqualifikation).

Ein Anspruch auf Schulwechsel  ist grundsätzlich nicht gegeben.

 


  Auslandsaufenthalte

 


  31. Sind Auslandsaufenthalte weiterhin möglich?

Ja, die bisherigen Regelungen wurden übertragen. Die Möglichkeit, bei einem Auslandsaufenthalt in der Einführungsphase nach Rückkehr direkt in die Qualifikationsphase eintreten zu können, bleibt leistungsstarken Schülerinnen und Schülern wie bisher erhalten. Zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses siehe Ziffer 20. Details zu Auslandsaufenthalten finden Sie unter Ziff. 24 der „Häufig gestellten Fragen zur Sekundarstufe I“
 


  Abitur: Zulassung / Prüfungen


  32. Welche Abiturfachkombinationen schließen sich aufgrund der veränderten Vorgaben zur Wahl der Abiturfächer (2 Fächer aus der Gruppe D,M,FS) aus?

Es schließen sich aus:

· 2 Naturwissenschaften

· Naturwissenschaft plus Sport

· Naturwissenschaft plus Kunst/Musik

· Sport plus Kunst/Musik

 


  33. Unter welchen Bedingungen ist Mathematik Pflichtfach im Abitur?

Mathematik wird zur Pflicht, wenn unter den vier Abiturfächern:

· zwei Fremdsprachen oder

· zwei Gesellschaftswissenschaften oder Kunst, Musik oder Sport als Abiturfach gewählt werden.

 


  34. Wie kommt man bei der unterschiedlichen Zahl der einzubringenden Kurse zu einer einheitlichen Note?

Bei der Berechnung der Gesamtpunktzahl wird die Durchschnittspunktzahl der eingebrachten Kurse berechnet und mit dem Faktor „40“ multipliziert. Hierdurch erfolgt eine Normierung, die die Vergleichbarkeit der Abiturergebnisse unabhängig von der Anzahl der eingebrachten Kurse sicherstellt.

 


  35. Müssen alle Kurse in die Gesamtqualifikation eingebracht werden oder gibt es die Möglichkeit, Kurse zu streichen?

Ja, es gibt sogenannte „Streichkurse“, d. h. Kurse, die zwar belegt werden, aber nach Entscheidung der Schüler nicht in die Berechnung der Abschlussnote einbezogen werden.  Von den in der Regel 40 belegten     Kursen müssen mindestens 35 Kurse in die Gesamtqualifikation eingehen.  Vertiefungsfächer können grundsätzlich nicht eingebracht werden.

 


  36. Wie hoch ist die Anzahl der zulässigen Defizite?

Gemäß KMK dürfen 20 % der eingebrachten Ergebnisse ein sogenanntes „Defizit“, also „schwach ausreichend“ oder schwächer sein. Dies sind je nach Zahl der eingebrachten 35 bis 40 Kurse insgesamt 7 oder 8 Halbjahresergebnisse. Davon dürfen maximal drei Leistungskurse schwächer als „glatt ausreichend“ sein.

 


  Sonstige Fragen

 


  37. Weshalb darf die neu einsetzende Fremdsprache nicht mehr Leistungskurs sein?

In allen Ländern wurde die Erfahrung gemacht, dass auf der Grundlage von 4 Wochenstunden in der Einführungsphase nicht das notwendige Kompetenzniveau erreicht wird, um das Fach in der Qualifikationsphase auf erhöhtem Anforderungsniveau zu unterrichten.

 


  38. Wann erhalten die Schülerinnen und Schüler das Latinum?

· Unterricht von Klasse 5 oder 6 bis zum Ende der Einführungsphase (Endnote im Abschlusshalbjahr: mindestens ausreichend).

· Unterricht von Klasse 8 bis zum Abitur; bei Unterricht im Umfang von mindestens 14 Wochenstunden schon nach dem 1. Jahr der Qualifikationsphase (Note im Abschlusshalbjahr: mindestens 5 Punkte).

· Unterricht im Umfang von 12 Wochenstunden in den 3 Jahren der Oberstufe mit Prüfung (Ergebnis: mindestens ausreichend)

 


  39.  Wiederholung/Rückgang in der gymnasialen Oberstufe

Bei einem Rückgang der Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 des neunjährigen Bildungsgangs am Gymnasium ergibt sich eine besondere Situation: In diesem Fall bedeutet die Wiederholung zugleich den Übergang in die Eingangsphase der Oberstufe, d. h., es findet keine ‚echte’ Wiederholung statt. Die Schulen sind gehalten, hier in besonderer Weise Wiederholungen durch Beratung und Förderung vorzubeugen. Bei unvermeidbarer Wiederholung sind die Vertiefungsfächer zur Angleichung zu nutzen. In Problemfällen erfolgen Einzelfallregelungen durch die obere Schulaufsicht.

 


  40. Gibt es für den verkürzten Bildungsgang neue Lehrpläne?

Für die Sekundarstufe I liegen sie vor. Da sich an der Struktur der Oberstufe im Grundsatz nichts ändert, haben hier die „alten“ Lehrpläne weiterhin Bestand.

 


  41. Bleibt die Facharbeit weiterhin bestehen?

Grundsätzlich ja. Allerdings entfällt bei Belegung eines Projektkurses die Verpflichtung zur Erstellung einer Facharbeit. Eine zusätzliche, freiwillige Erstellung kann nach Entscheidung der Schule zugelassen werden.

 


  42. Im zweiten Jahr der Qualifikationsphase wird jeweils eine  „Klausur unter Abiturbedingungen“ geschrieben. Was bedeutet dies?

„Unter Abiturbedingungen“ heißt:

· Die Klausuren orientieren sich an den Aufgabenformaten der bisher erfolgten Abiturprüfungsaufgaben.

· Sollte im Abitur eine Auswahl vorgesehen sein, so wird auch hier eine Auswahl gegeben, die jedoch nicht der Anzahl der im Abitur vorgesehenen Aufgaben entsprechen muss.

· Inhaltlich beziehen sich die Aufgaben auf den Unterricht des vorangegangenen Quartals. Die Lehrkräfte sind dabei gehalten, im Unterricht und in den Klausuren der gymnasialen Oberstufe systematisch auch in vorangegangenen Unterrichtseinheiten bearbeitete Unterrichtsinhalte im Sinne eines Spiralcurriculums zu reaktivieren.

· Die Dauer der Klausuren richtet sich nach den Vorgaben der Abiturbedingungen. Die Beurteilung wird auf der Basis eines kriterienorientierten Bewertungssystems vorgenommen.

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Gymnasium/faq_Gymnasium_SII/index.html#A_41 (entnommen am 3.11.2009)
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